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Auskunfterteilung zum Betrieb Martin Widmann GmbH, Metzgerei Muniger, Zenettistr. 43, 
80337 München 

Guten Tag, 

entsprechend Ihres Antrages vom 06.11.21 auf Auskunfterteilung für den Betrieb Martin 
Widmann GmbH, Metzgerei Muniger, Zenettistr. 43, 80337 München, erhalten Sie die 
folgenden Informationen: 

Die letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebskontrollen fanden am 27.10.21und04.11 .21 
statt. 

Die Informationen zu den Kontrollen vom 27.10.21und04.11.21 können Sie den beiliegenden 
Kontrollberichten entnehmen. 

Die Veröffentlichung der Informationen, zum Beispiel im Internet, liegt in Ihrer eigenen Verant­
wortung. 

Vielen Dank im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 

U-Bahn: Linien U3,U6 
Haltestelle Poccistraße 
Bus: Linie 62 
Haltestelle Poccistraße 
Bus. Ume 132 
Haltestelle Senserstraße 



Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll 

Stadt München 

Sctiwer1punkt(e): 

Zenettistr. 43 

80337 München 

Kontrol fterte Lebensm ittelbet riebsart(en): 

Fleischerei/Metzgerei ohne Schlachthaus 

Gesamtergebnis: Verstoß 

2. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, Anlieferungsbereich 
sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. 1 Nr. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

3. Fleischkühlraum: Das verwendete Thermometer war verunreiniigt. Kühlraum 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V:m. Anh. li Kap. 1 Nr. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

4. Aufgrund der festgestellten Hygienemängel war zu erkennen, dass der Gewürzraum 
vorhandene Reinigungs- und Desinfektionsplan nicht eingehalten 
wurde. · 

Verstoß gegen Art. 3 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 VO (EG) Nr. 178/2002 
Verordnung (EG) Nr. 85212004 über Lebensmittelhygiene 

5. Der Pökelinjektor war verunreinigt. Verarbeitungsraum 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.\f.m. Anh. II _Kap. V Nr. 1a Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 Ober Lebensmittelhygiene 

27.10.2021 mündliche Belehrung 



Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden 

kann. · 



Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll 

Stadt München 

Betrieb: Martin Widmann GmbH - Metzgerei Muniger 

Anschrift: 
(Standort) 

Art der Kontrolle: 

Schwerpunkt(e): 

Ludwigsvorstadt-lsarvorstadt 

Zenettistr. 43 

80337 München 

planmäßige Routinekontrolle vom 04.11.2021 

Hygienekontrolle 

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en): 

Fleischerei/Metzgerei ohne Schlachthaus 

. Gesamtergebnis: Verstoß 

Verstöße: 

1. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, 
sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. Hier: unter 
altem Kochkessel 
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. 1 Nr. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 über Lebe·nsmittelhygiene 

2. Das Personal rauchte in Räumlichkeiten, in denen mit Lebensmitteln 
umgegangen wurde. hier: Zigarettenkippe in Gulli vorgefunden 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung 
(EG) Nr. 85212004 über Lebensmittelhygiene 

3. Die Türdichtung war beschädigt. 
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. 1 Nr. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

4. Die Beleuchtung war defekt. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. 1 Nr. 7 Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

5. Die Decke war vereist. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. 1 Nr. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 85212004 über Lebensmittelhygiene 

6. Die Wände waren teilweise vereist. 
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. 1 Nr. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

7. Die Wandverkleidung war beschädigt. 
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. 1 Nr. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 85212004 über Lebensmittelhygiene 

8. Entfeuchter wurde zur Reinigung entfernt 

Verstoß gegen 

9. Wurstkühlung: Die Regalbretter (oben) waren vorallem in der Rillen 
verunreinigt. 

1 Kontrollbereich 

Anl ieferungsbereich 

Anl ieferungsbereich 

Gefrierraum 

Gefrierraum 

Gefrierraum 

Gefrierraum 

Kornmissionierung 

Gewürzraum 

Kühlraum 



Verstöße: 
V,erstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. 1 Nr. 1 Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

1 O Außenkühlung: Hygienematte nicht ausgelegt 

Verstoß gegen 

11 Außenkühlung: muffliger Geruch wieder vorhanden; Tür war 
verschlossen 

Verstoß gegen 

12 Wurstkühlung: in einer Kiste wurden abgelaufene Lebensmittel 
zusammen mit noch ncit abgelaufenen Lebensmitteln vorgefunden. 

Verstoß gegen 

13 Das geforderte Messerkonzept wurde erstellt; eine dokumentierte 

Schulung der MA fehlt noch 

Verstoß gegen 

Maßnahmen: 

Datum: 1 Art der Maßnahme: 1 Status: 

1 Kontrollbereich 

Kühlraum 

Kühlraum 

Kühlraum 

Betrieb allgemein 

04.11 .2021 mündliche Belehrung abgeschlossen (beendet, erledigt, 
durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ... ) 

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (14.06.2022): 

Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden 

kann. 


